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Radverkehr vorhanden. Auf der westlichen Seite der Straße ist ein absolutes Halteverbot an-
geordnet.
Ein teilweiser Wegfall von Parkplätzen auf der Ostseite der Straße ist aufgrund des hohen 
Parkdrucks in diesem Gebiet nicht zielführend. 

Die Voraussetzungen für eine Öffnung der Einbahnstraße für den gegenläufigen Radverkehr 
sind daher nicht gegeben.

Der Radverkehr in Süd-Nord-Richtung von der Jahnstraße kommend kann alternativ die Ick-
stattstraße und weiter die Hans-Sachs-Straße oder Richtung Osten die Fraunhoferstraße und 
im Anschluss die Müllerstraße als Verbindung nutzen. 

Wir bitten daher um Verständnis, dass wir mangels gegebener Voraussetzungen entspre-
chend der vorstehenden Ausführungen von der Öffnung der Kolosseumstraße für den gegen-
läufigen Radverkehr absehen werden.

Dem BA-Antrag 20-26 / B 03856 des Bezirksausschusses des 2. Stadtbezirkes Ludwigsvor-
stadt-Isarvorstadt kann nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen nicht entsprochen 
werden.

Der BA-Antrag 20-26 / B 03856 ist damit geschäftsordnungsmäßig behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. 
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